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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1991

Norm

StPO §209

Rechtssatz

Mit der Behauptung, das Gericht habe es verabsäumt, dem Verteidiger eine Anklageschrift zuzustellen, wird keiner der

in § 281 Abs 1 StPO taxativ aufgezählten Nichtigkeitsgründe zur Darstellung gebracht. Im übrigen ist gemäß § 209 Abs

1 StPO dem in Haft be9ndlichen Beschuldigten die Anklageschrift persönlich zuzustellen, wobei er verlangen kann (§

209 Abs 3 StPO), daß sie seinem Verteidiger übermittelt werde.
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